
Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 der 
Flughafen Heringsdorf GmbH 

1. 

 



 
2. 
 
Der Landesrechnungshof schließt sich den Ausführungen des Abschlussprüfers an 
und hat den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 
2011 mit Schreiben vom 21. 06. 2012 nach eingeschränkter Prüfung (§ 14 Abs. 4 
KPG) freigegeben. 
 
 



3. 

 
 
Der vollständige Jahresabschluss und der Lagebericht 2011 der Flughafen 
Heringsdorf GmbH liegen sieben Tage nach Bekanntgabe bei der Flughafen 
Heringsdorf GmbH in 17419 Zirchow, Am Flughafen 1, in den Räumen der 
Geschäftsleitung, zur Einsichtnahme aus. 


